
Hinweis: Eine Pflicht konnte höchstens aus § 323 c StGB hergeleitet
werden, wenn der im Strafrecht umstrittenen Ansicht gefolgt wurde,
dass auch hinsichtlich fremder Sachen eine Hilfspflicht besteht und
der Biber für von bedeutendem Wert gehalten wurde. Die Bearbeiter
sollten hier jedoch keinen Schwerpunkt der Arbeit ausmachen.

4. Berechtigung
T müsste aber auch zur Vornahme des Geschäfts berechtigt
gewesen sein. Die Behandlung des Bibers müsste dem wirk-
lichen oder mutmaßlichen Interesse der Behörde entsprechen,
§ 683 BGB, oder aus Gründen des öffentlichen Interesses
geboten sein, § 679 BGB. Die Erfüllung eines Geschäfts einer
Behörde durch einen Privaten entspricht ohnehin immer dann
dem Willen der Behörde, wenn es aus Gründen des öffent-
lichen Interesses als geboten erscheint.30

Für das Vorliegen eines Interesses an der Geschäftsführung
kommt es auf die objektive Nützlichkeit des Geschäfts an. Bei
einer Aufgabenerfüllung durch Private gegenüber Behörden
muss das Ermessen der Behörde berücksichtigt werden. Be-
steht keine Handlungspflicht, darf das Tätigwerden Privater
diesen Umstand nicht unterlaufen. Die Behörde gibt an, dass
sie die Kosten der Behandlung im Verhältnis zum Wert des
Bibers als zu hoch ansieht und deswegen derartige Aufwen-
dungen nicht getätigt hätte. Die Aufwendungen widersprä-
chen dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen der Behör-
de. Dies könnte jedoch analog § 679 BGB unbeachtlich sein,
wenn die Behandlung des Bibers jedenfalls aus Gründen des
öffentlichen Interesses als geboten erscheint.

Die OP könnte nicht geboten gewesen sein, wenn die Heil-
behandlungskosten den Wert des Tieres übersteigen und zur
Vermeidung von Kosten das Einschläfern des verletzten Bi-
bers vorzugswürdig gewesen wäre. Zwar enthält das Tier-
schutzgesetz kein absolutes Tötungsverbot, allerdings war
hier eine Tötung aus medizinischer Sicht nicht erforderlich
und diese kann nach dem Pflegegebot des § 2 Nr. 1 iVm § 1 II
TierSchG nur Ultima Ratio sein, sofern keine Behandlungs-
chancen bestehen.31 Der wirtschaftliche Wert des Tieres spielt
grundsätzlich keine Rolle.32 Hier hat T aber gute Heilungs-
chancen gesehen. Zudem war der Biber ansonsten gesund,
nicht auffällig alt und ist in seiner Existenz ohnehin gefährdet.
Hätte sich die Gemeinde als zuständige Fundbehörde gegen

die tierärztliche Behandlung entschieden, hätte sie ermessens-
fehlerhaft gehandelt.33 Damit war die Operation aus Gründen
des öffentlichen Interesses geboten.

Hinweis: Hier war mit entsprechender Begründung eine andere
Ansicht vertretbar; möglich wäre etwa, den Ermessensspielraum der
Behörde zu betonen oder mit der Gefahr ausufernder Kosten zu
argumentieren.

III. Rechtsfolge
Analog §§ 683, 670 BGB kann der Geschäftsführer den Ersatz
seiner Aufwendungen beanspruchen. Aufwendungen sind
freiwillige Vermögensopfer. Problematisch könnte hier jedoch
sein, dass T als Aufwendungen die Vergütung des Einsatzes
seiner Arbeitskraft verlangt. Die GoA setzt hingegen Unent-
geltlichkeit voraus, da andernfalls die Auftragsregelungen um-
gangen werden könnten. Analog § 1835 BGB ist aber bei der
zivilrechtlichen GoA anerkannt, dass ein sogenannter profes-
sioneller Nothelfer seine Aufwendungen dennoch im Rahmen
der GoA ersetzt verlangen kann.34 „Doppelt“ analog ist diese
Wertung auch auf die öffentlich-rechtliche GoA anzuwenden,
sodass T die Kosten der Heilbehandlung als Aufwendungen
zu erstatten sind.

IV. Ergebnis
T hat einen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen iHv
1.000 EUR gegen G aus §§ 683, 677, 670 BGB analog.

B. ÖFFENTLICH-RECHTLICHER ERSTATTUNGSANSPRUCH
Ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch des T scheidet
aus. Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag bildet
nämlich den Rechtsgrund für das Tätigwerden des T und
damit für die Vermögensverschiebung zugunsten der G.35

30 OVG Münster NVwZ-RR 1996, 653 (653).
31 OVG Lüneburg NdsVBl. 2012, 217 (219).
32 OVG Lüneburg NdsVBl. 2012, 217 (219).
33 Vgl. OVG Lüneburg NdsVBl. 2012, 217 (219).
34 Palandt/Sprau, BGB, 72. Aufl. 2013, § 683 Rn. 8.
35 Zur berechtigten GoA als Rechtsgrund vgl. Erichsen/Ehlers/Erichsen, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2010, § 29 Rn. 11; Ossenbühl, Staatshaftungsrecht,
6. Aufl. 2013, 425.
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Tourismus hat allerdings auch Schattenseiten. Ein Ärgernis ist für die Gemeinde vor allem,
dass viele Besucher sich auf den Straßen von G hemmungslos betrinken. Namentlich das
wegen seiner pittoresken Wohnbebauung beliebte „Musikerviertel“ hat hierunter zu leiden.
Freitags, samstags und vor Feiertagen finden sich dort die Touristen ein, um bis in die frühen
Morgenstunden auf den Straßen zu feiern. Die „Rucksack-Trinker“ – wie sie von den Orts-
ansässigen genannt werden – greifen dabei auf alkoholische Getränke zurück, die sie zuvor in
den umliegenden Supermärkten erworben haben. Wegen der Trinkgelage kommen die Bewoh-
ner des Viertels nachts nicht mehr zur Ruhe. Einige Betroffene quartieren sich deshalb regel-
mäßig bei Freunden oder in Hotels ein, um Schlaf zu finden. Die Gemeindevertretung von G
erlässt angesichts dieser Entwicklung im Januar 2013 eine Verordnung zur Begrenzung des
Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum (Alkoholverbotsverordnung – AVV), deren –
genau definierter – räumlicher Geltungsbereich mit dem Musikerviertel übereinstimmt. In der
Verordnung heißt es:

„§ 2 Alkoholverbot
1. Im Geltungsbereich der Verordnung ist es auf öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb
konzessionierter Freisitze verboten
a) alkoholische Getränke jeglicher Art zu konsumieren
b) alkoholische Getränke jeglicher Art mit sich zu führen, wenn aufgrund der konkreten
Umstände die Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsbereich dieser Verordnung konsumie-
ren zu wollen.
2. Diese Verordnung gilt in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag
von 0.00 Uhr bis 8.00 Uhr. Gleiches gilt auch für die Nächte vor dem Neujahrstag, vor
Karfreitag, vor dem 1. Mai, vor Himmelfahrt, vor dem Tag der Deutschen Einheit.

§ 3 Ausnahmen
In Einzelfällen kann der Gemeindevorstand aufgrund besonderer Anlässe ganz oder teilweise
Ausnahmen vom Verbot des § 2 zulassen.“

Student S möchte in G seinen Junggesellenabschied feiern. Am 9.5.2013 – Himmelfahrtstag
– betritt er um 00.15 Uhr den im Zentrum des Musikerviertels gelegenen Brucknerplatz, wo
seine Freunde bereits auf ihn warten. Kurze Zeit später beobachtet der Polizeibeamte P, wie
der offensichtlich angeheiterte S einen mit Riesling gefüllten Weinkelch leert. P fordert S nach
ordnungsgemäßer Anhörung dazu auf, im Geltungsbereich der Verordnung keine alkoholi-
schen Getränke mehr zu konsumieren. Da S sich weigert, verlangt P – nach erneuter Anhö-
rung – die in einem Rucksack befindlichen Weinflaschen heraus. S kommt der Aufforderung
des P nach, woraufhin P ihm eine Bescheinigung über die erfolgte Sicherstellung ausstellt. Am
nächsten Tag erhält S die Weinflaschen auf der Polizeidienststelle in G zurück.

S will das Vorgehen der Polizei nicht sang- und klanglos hinnehmen. Er wendet sich
daher per Telefax an das zuständige Verwaltungsgericht und beantragt festzustellen, dass
„die ihm gegenüber ergangene Sicherstellungsanordnung rechtswidrig gewesen ist.“ In
seiner Klageschrift trägt S vor, die Polizei habe an ihm ein Exempel statuiert mit der Folge,
dass er seither bei jedem Aufenthalt in G von Freunden und Bekannten auf seine ver-
meintlichen Alkoholexzesse angesprochen werde. Zwar sei – so räumt S ein – die Lärmbe-
lästigung im Musikerviertel seit Inkrafttreten der Alkoholverbotsverordnung erheblich zu-
rückgegangen. Der Genuss von Alkohol sei für sich genommen aber wohl kaum geeignet,
ein polizeiliches Einschreiten zu rechtfertigen. Das gelte umso mehr, als die Gemeinde den
Alkoholkonsum nicht durch Verordnung, sondern allenfalls mittels VA habe verbieten
dürfen. Unabhängig davon habe die Gemeinde ihr Alkoholverbot viel zu ungenau formu-
liert. Als Nichtjurist habe er – S – nicht erkennen können, dass das Verbot auch in den
Morgenstunden des 9.5. gelten solle. Schließlich sei die Verordnung nicht erforderlich, weil
sich ihr Zweck ebenso gut durch eine Verlängerung der allgemeinen Sperrzeit für Gast-
stätten erreichen lasse.

Wie wird das Gericht entscheiden?

& LÖSUNG
Die Klage des S wird Erfolg haben, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Verwaltungsrechtsweg
Mangels aufdrängender Sonderzuweisung ist der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I 1 VwGO
eröffnet. Die Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, weil die streitentscheidenden Normen des

Keine abdrängende
Sonderzuweisung
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